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Die Verfassungslehrer

von

Professor Dr. Gustavo Zagrebelsky, Universität Turin

Thema der Turiner Tagung der Italienischen Vereinigung der Verfassungsrechts-
lehrer im Oktober 2011 war der Beitrag der Verfassungslehre zur Verfassungsent-
wicklung des Landes in den 150 Jahren, die seit der politischen Einigung der Nation 
vergangen sind. Am Ende der Tagung war natürlich die Aufmerksamkeit auf einige 
Probleme der Gegenwart zu richten. Die alle diese Probleme im Grunde zusammen-
fassende Frage lautet, ob es eigentlich eine gemeinsame Aufgabe gibt (und wenn ja 
welche), die die Verfassungslehrer als ihre Eigene anerkennen.*

1. Die Wissenschaft von der Verfassung: 
eine praktische Wissenschaft

Die erste Frage betrifft unmittelbar die Bezeichnung „Verfassungslehrer“ (costitu-
zionalisti)1. Gibt es wirklich „die Verfassungslehrer“ als eine eigene Kategorie von 
Personen, die einen geistigen Beruf ausüben, der die Verfassung zum Gegenstand 
hat? Oder gibt es nur eine Vielzahl von Individuen, die zwar jeder für sich einen 
Stellenwettbewerb in dieser Rechtsmaterie gewonnen haben, aber geistig nicht von 
einer gemeinsamen Aufgabe geeint sind? Solche Fragen sind natürlich mit besonde-
rer Vorsicht anzugehen. Wir lehnen es selbstverständlich ohne Umschweife ab, eine 
Korporation zu sein oder als solche angesehen zu werden. Die geistige Tätigkeit und 
die der heutigen Sicht der Dinge entsprechend ihr eigene Freiheit widersetzen sich 
jeglicher Einordnung in feste organische Gesellschaftsstrukturen. Daraus aber zu fol-
gern, jeder habe Selbststand, könne und solle in sich und für sich selbst mit seinen 

* Übersetzt von Prof. Jörg Luther, Universität des östlichen Piemont, Alessandria.
1 Dem seit den fünfziger Jahren gängigen Begriff der „costituzionalisti“ verdankt die 1986 gegründe-

ten Vereinigung der „costituzionalisti“ ihren Namen, deren Mitglieder ordentliche Professoren in den 
Disziplinen des Verfassungsrechts sind. Im öffentlichen Sprachgebrauch gelten als costituzionalisti nicht 
nur diese auch anwaltlich tätigen Verfassungsrechtslehrer, sondern auch andere als Verfassungsexperten 
anerkannte Politik- und Sozialwissenschaftler. Der noch von G. Radbruch verwandte ältere Begriff des 
„Konstitutionalisten“ bezeichnete nur Vertreter der Ideen des Konstitutionalismus (Anm.  d. Ü.).

Abhandlungen



2 Gustavo Zagrebelsky

Gedanken, Ideen und Studien stehen, so als ob es keine Gemeinsamkeit gäbe, die 
unserem Beruf einen gesellschaftlichen Sinn verleihe, geht einen Schritt zu weit.

Als Ausgangpunkt können wir einen Satz aufnehmen, den Carl Schmitt 1936 als  
Imitation von Art.  16 der Erklärung der Menschen und Bürgerrechte formuliert hat: 
„ein Volk, das keinen Rechtsstand hat, hat keine Verfassung“2. Wohlgemerkt nur ein 
Ausgangpunkt, nicht mehr. Im damaligen Kontext der politischen Geschichte barg 
diese Formel viel Gift. Es ging darum, eine „arische“ Rechtswissenschaft herzustel-
len, sie von den liberal-demokratischen Verfassungsideen zu befreien und einem 
Stand von Juristen anzuvertrauen, der durch die nationalsozialistische Ideologie dis-
zipliniert wurde. All dies ist abzuwerfen und gehört auf die Müllhalde der Erfah-
rungen des Totalitarismus. Aber es bleibt etwas Wahres und Wesentliches, das sich 
immer dann offenbart, wenn sich das profane Publikum, speziell durch seine Infor-
mationsmedien in einer verfassungsrechtlich umstrittenen Frage an die „Verfassungs-
lehrer“ wendet, um eine Antwort oder zumindest eine Orientierung zu erhalten.

Die uns gegenüber bestehenden Erwartungshaltung beruht auf der stillschwei-
genden Voraussetzung, es gäbe jenseits aller aus der Freiheit des Denkens entstehen-
den Differenzen etwas, das unser Bewußtsein als „Verfassungslehrer“ eint, den Sinn 
eines geistigen Berufs stiftet, der nicht irgend eine beliebige „Materie“, sondern ge-
rade die Verfassung zum Gegenstand hat.

Aus diesem Grunde – wegen der Eigenart ihres Gegenstandes, nämlich der Ver-
fassung – kann die Diskussion um die Stellung der „Verfassungslehrer“ nicht auf die 
Frage der Ausrichtung an der Freiheit von Macht – in allen ihren möglichen Formen 
– verkürzt werden, die sich die auch in anderen Bereichen tätigen Intellektuellen 
stellen.

Verfassungslehrer zu sein bedeutet nicht dasselbe wie Wirtschaftwissenschaftler, 
Historiker oder Moralphilosoph zu sein. In der Tat richtet man an Letztere – soweit 
ersichtlich – nicht dieselben Erwartungen wie an den „Verfassungslehrer“. Die Ver-
fassungsstudien haben ihren gemeinsamen Dreh- und Angelpunkt in der Verfassung 
und die Verfassung ist eine geschichtlich bestimmte oder geschichtlich zu bestim-
mende Gegebenheit, deren Erkenntnis vorrangig der Verfassungswissenschaft aufge-
geben ist. Anders liegt es bei den Beispielen der Wirtschaftswissenschaft, der Ge-
schichtsschreibung, der Philosophie etc. Die Wirtschaftswissenschaft existiert letzt-
lich nur als eine Vielzahl von Theorien und Lehren zur Natur des Menschen in ihrer 
Beziehung zu den wirtschaftlichen Tatsachen und zu den „Gesetzen“, die man aus 
dieser angenommenen Natur ableitet. Ähnliches gilt auch für die Geschichtswissen-
schaft und die Philosophie, deren Betrachtungen der tatsächlichen Gegebenheiten 
auf a priori angenommenen bestimmten Anschauungen von den Kräften beruhen, die 
die Welt und das menschliche Handeln in der Welt bewegen und sich damit auf be-
stimmte Deutungsmuster gründen. Nun mag man einwenden, in der Verfassungs-
wissenschaft verhalte es sich ebenso. Gilt nicht auch hier im Grunde der Satz: „Was 
wahrhaft grundlegend ist – also das „Konstitutionelle“ im tiefsten Sinne – kann nie 
gesetzt, sondern immer nur vorausgesetzt werden“? Ist nicht auch die Wissenschaft 
der Verfassungslehrer durch eine Unzahl von a priori, von vorpositiven, metaphysisch 

2 Aufgabe und Notwendigkeit des deutschen Rechtsstandes, in: Deutsches Recht (Zentralorgan des 
Bundes Nationalsozialischer Deutscher Juristen) 1936, S.  181.
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oder historistisch bestimmten Annahmen determiniert, die die Lehren in ihrer Ge-
samtheit letztlich wie eine Polyphonie, ja gelegentlich sogar wie eine Kakophonie 
erklingen lassen? Wenn die Verfassungslehrer sich hierzu befragen würden, ließen 
sich gewiss unterschiedlich ausfallende Antworten registrieren. In dieser Hinsicht 
unterscheiden sie sich daher auch nicht von den Ökonomen, Historikern etc.

Dagegen unterscheiden sie sich von ihnen in einer anderen Hinsicht, nämlich in 
der Aufgabe, die ihnen aus der Verfassung erwächst. Insofern gehört die Verfassungs-
rechtswissenschaft unbestreitbar zu den praktischen Wissenschaften, die nicht ein-
fach der Praxis dienen, sondern als Wissenschaften im aristotelischen Sinn im Verlau-
fe ihrer Entwicklung ihren Gegenstand erst herstellen. Ihr Gegenstand ist mithin 
nicht unabhängig von dem sich mit ihm befassenden wissenschaftlichen Denken. 
Auch in dieser Hinsicht unterscheiden sich allerdings die Rechtswissenschaft im All-
gemeinen und die Verfassungsrechtswissenschaft im Besonderen zunächst nicht von 
der Wirtschaftswissenschaft, der Geschichtswissenschaft oder der Moralphilosophie.

Der Unterschied liegt vielmehr in der Natur der Aufgabe: die Verfassung soll 
konstituieren und dem hat auch die Wissenschaft zu entsprechen, die sich mit ihr 
befasst. Diskurse über die Verfassung, die eher eine Dispersion bewirken oder jeden-
falls nicht vorrangig darauf abzielen eine die Verfassung stützende Verfassungswis-
senschaft zu „konstituieren“ sind daher auch keine Diskurse der Verfassungslehre. Es 
mögen politische oder verfassungspolitische Ansprachen sein, Parteischriftsätze in 
verfassungsrechtlichen Verfahren oder Gutachten für Akteure der politischen Arena, 
die diese Verfassungsargomente nutzen. Es können sogar Angriffe auf die Verfassung 
sein. Keinesfalls stellen diese Diskurse Verfassungsrecht dar, da sie von der Aufgabe 
der Verfassung ganz und gar unabhängig oder sogar gegen sie gerichtet sind.

Das ist nicht schwierig zu verstehen. Eine Verfassungswissenschaft, die nicht auf 
eine gemeinsame Grundorientierung abzielt, sondern sich in zahlreiche, sich unter-
einander bekämpfende Parteiungen aufl öst, zerstört zu aller erst sich selbst. Sie wi-
derspricht ihrer Aufgabe, Wissenschaft von der Verfassung zu sein, und wird in ihrer 
Gesamtheit entweder hilf- und nutzlos oder aber ein Repertorium polemischer und 
instrumenteller Argumente, eine Handreiche für Andere. Sodann zersetzt sie aber 
auch die Verfassung selbst, weil diese einen einheitlichen Brennpunkt des politischen 
und gesellschaftlichen Lebens des Gemeinwesens bildet. In dieser zweiten Hinsicht 
ist daher auch der Satz von Schmitt durchaus berechtigt: eine gespaltene, konfl iktbe-
fangene und über ihre Grundlagen uneinige Verfassungswissenschaft annulliert sich 
nicht nur selbst, sondern zerstört auch ihren Gegenstand. Sie begeht Verrat an ihrer 
praktischen Aufgabe. Jener Satz wurde im Rückblick auf die gewiss ideenreiche, aber 
nichts desto weniger zersetzend wirkende politische Fragmentierung der Verfas-
sungswissenschaft in der Krise der Republik geschrieben und beabsichtigte in der 
Vorausschau die Wiederherstellung einer der totalitären Gewalt gewidmeten Ein-
heit. Eine Einheit auf Kosten der Freiheit, die die Funktion der Verfassungsrechts-
wissenschaft als Wissenschaft liquidieren und sie auf eine bloße Dienstleistung redu-
zieren sollte.
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2. Konvergenz und Divergenz zur Verfassung

Die Aufgabe, vor der die Verfassungslehrer in einer freien Gesellschaft und in einer 
konstitutionellen Demokratie stehen, lässt sich nun mithilfe einer berühmten Formel 
von Peter Häberle3 präzisieren, den unsere Vereinigung gestern aufzunehmen die 
Ehre hatte. Aufgabe ist es, in einer „offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten“ 
– eine Wendung, in der die eingangs zitierte Schmittsche Formel vom „Rechts-
stand“ anklingt, die aber ihren Sinn völlig umkehrt – eine konvergierende Freiheit 
bzw. eine freie Konvergenz unserer Grundorientierungen anzustreben. Ohne eine 
derartige Konvergenz – dies sei wiederholt – gibt es nicht „die Verfassungslehrer“, 
sondern nur eine Vielzahl Verfassungslehrer, die nicht die Verfassung mit herstellen, 
sondern sie für die unterschiedlichsten Interessen verschleißen, vielleicht sogar um 
eine andere herzustellen. Ohne sie gibt es mithin keine Verfassung. Und wenn es auf 
der anderen Seite ohne jene Konvergenz „die Verfassungslehrer“ nicht als eine Ein-
heit gibt, dann gibt es auch keine Wissenschaft von der Verfassung. Denn eine prak-
tische Wissenschaft wie die Verfassungsrechtswissenschaft, die sich ihrer Ziele nicht 
vergewissert, ist nicht nur unpraktisch, sondern sie ist auch keine Wissenschaft. Sie ist 
dann nur eine Sammlung anderer, vielleicht durchaus nobler und berechtigter, aber 
divergierender Ansichten.

3. Verfassungslehrer in der Diaspora?

Die voran gegangenen Betrachtungen sollten nur als Einführung in eine Refl exi-
on über uns selbst als Juristen der Verfassung dienen, zu der die der Geschichte der 
Nation gewidmeten Feiern einladen. Kurzum: Verdienen wir tatsächlich den Titel 
„die Verfassungslehrer“ in dem zuvor bestimmten Sinn, der wohl ja auch diese Ver-
einigung rechtfertigt, die uns einmal jährlich versammelt?

Wir können die Prägnanz dieser Fragestellung erfassen, wenn wir sie spezifi zieren 
und kontextualisieren, also auf den Moment der Verfassung beziehen, den wir heute 
erleben. Wir versuchen, die Frage so distanziert wie möglich zu reformulieren, in-
dem wir die folgende Tatsache in den Blick nehmen, ohne sie bewerten zu wollen: 
Das Leben der Verfassung von 1947 wurde durch einen großen Bruch gezeichnet, 
der am Ende der siebziger Jahre einsetzte und sich dann nach und nach ausweitete, 
als der damalige Sekretär der sozialistischen Partei die Losung von der Verfassungs-
reform als der „großen Reform“ ausgab. Erinnern wir uns. Diese Wendung und ihr 
Begriff sind ein Bestandteil der Luft geworden, die die Verfassungslehrer atmen. 
Sogar der damalige Staatspräsident trug dazu bei, die Reform zwar nicht zu verwirk-
lichen, aber doch als die unserer Zeit angemessene Verfassungsideologie zu verbrei-
ten (speziell durch seine Botschaft an die Kammern vom 26. Juni 1991, kurz vor dem 
Ende seines Mandates). Aber damit nicht genug, auch verschiedene, einzelne Verfas-
sungslehrer waren Protagonisten dieser Wende.4

3 Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten (1975), in Verfassung als öffentlicher Prozeß, 
2.  Aufl . Berlin, 1996, S.  155 ff.

4 Vgl. nur G. Amato, in: Il PSI e la riforma delle istituzioni, Venezia, 2010, S.  39 ff.



5Die Verfassungslehrer

In welchem Sinn aber hat man von einer Wende zu sprechen? Bis zum damaligen 
Zeitpunkt – auch hieran sei erinnert – galt unter uns ein Verbot, nämlich das Verbot 
die Verfassung in ihrer Gesamtheit oder auch nur in einzelnen Teilen in Frage zu 
stellen. Wer sich nicht daran hielt, der wurde mit dem Vorwurf zum Schweigen an-
gehalten, er sei einem naiven „Verfassungs-ingenieurwesen“ verfallen. Dieser Vor-
wurf beruhte auf einer klaren Wertrangordnung, in der die politische Dynamik den 
institutionellen Formen, nicht aber die institutionellen Formen der politischen Dy-
namik unterzuordnen waren. Verbreitet war die Furcht, einem geringschätzig so 
genannten „konjunkturabhängigen Gebrauch der Institutionen“ Vorschub zu leisten. 
Auch an diese Formel sei erinnert. Sie ist heute wohl auch deshalb außer Übung 
gekommen, weil sie keine Abgrenzung mehr zu leisten vermag, wenn (fast) alles 
„konjunkturabhängig“ geworden ist.

Nun genau damals wurde in das Haus der Verfassungslehrer etwas geworfen, was 
sich im Nachhinein als eine Art Brandsatz mit retardierter Zündung erwiesen hat. 
Die Verfassung wurde zum Gegenstand und gleichzeitig auch zum Mittel eben jenes 
„konjunkturabhängigen“ Gebrauchs, der bisher als Missbrauch der Verfassung galt. 
So wurde ausdrücklich gesagt, die Direktwahl der Spitze der Exekutive – der Kern 
der „großen Reform“ – sollte die Machtverhältnisse zwischen den größten Parteien 
der Linken, dem Partito Comunista Italiano und dem Partito Socialista Italiano, zu-
gunsten von Letzterem verschieben. So erschien es dann auch 1989 aus rein poli-
tischen und nicht verfassungsbezogenen Gründen angezeigt, „mehr auf eine endgül-
tig vernichtende Niederlage des ex-PCI zu setzen, als unserseits (die PSI) die Füh-
rung der Linken zu übernehmen.“ Das Thema der Verfassungsreform erhielt später 
andere Bedeutungen, aber hierin lag der Anfang, l’arché, der wie jeder Anfang die 
Folgen beeinfl ussen sollte.

Folge war die Diaspora, der Auszug der Verfassungslehrer in alle Gebiete der Po-
litik, hin zu den „Politikkonzepten“. „Die Verfassungslehrer“ als freie Gelehrte der 
Verfassung, die es als ihre gemeinsame Aufgabe verstehen, mit ihrem Denken die 
bestehende Verfassung zu bereichern, existieren als solche nicht mehr. Der Teufel – 
im wortwörtlichen Sinne des diabolischen, Zwietracht säenden Spalters – hat sich 
unter ihnen eingenistet. Die Zahl der der Verfassungsreform gewidmeten Tagungen, 
Runden Tische, Kommissionen, Gemeinschaftswerke und Webseiten – glücklicher-
weise nicht auch die der Vereinigungen – im Verfassungsrecht hat sich unverhältnis-
mäßig vervielfacht. Diese Vervielfachung ist keineswegs ein Zeichen von Vitalität, 
eher ein Zeichen des Verfalls, unserer Preisgabe der Wissenschaft von der Verfassung.

Die Spaltung ist bei uns nicht in die Details, sondern in die Grundlagen eingezo-
gen. Kaum war die Herausforderung angenommen, sich mit der Legitimität der Ver-
fassung oder, weniger dramatisch, mit der Angemessenheit der Verfassung als einer 
„glaubhaften Erzählung der italienischen Gesellschaft“5 – eine in Mode gekommene 
Wendung – zu befassen, da wurde alles möglich: die Projekte, die Absichten, die 
besonderen Ambitionen gewannen die Oberhand und erzeugten nichts anderes als 
Spaltungen in Form getrennter „Erzählungen“. Jedenfalls haben sie kein neues Ver-
ständnis von eben jener „Sache“ hervorgebracht, die wir Verfassung nennen und die 

5 Vgl. das Nachwort der Herausgeber in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (Hg.), Commentario alla 
Costituzione, Torino, 2006, vol. III, S.  2824.
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zuvor die Wege der Verfassungslehrer in ihren Studien und in praktischen Tätig-
keiten durch die Zielsetzung geeint hatte, ihr zum Leben zu verhelfen. Wir, d. h. 
nicht jeder Einzelne für sich bzw. pro partibus, sondern wir als eine Gemeinschaft 
haben aufgehört, die Verfassung als etwas über uns Stehendes zu denken und haben 
sie stattdessen auf verschiedene Art und Weise und zu verschiedenen Zwecken uns 
selbst unterworfen.

4. Verfassungsrechtliche Unentschiedenheiten

Übertreibung? Schauen wir nur in groben Umrissen auf einige jener Fragen, die 
man als die „verfassungsrechtlichen Unentschiedenheiten“ unserer Zeit charakteri-
sieren könnte. Sie sind es, die unsere Reden entzweien, so dass einer Meinung immer 
eine andere, divergierende und zumeist gegensätzliche entgegen gehalten werden 
kann. Infolgedessen befragen gewöhnlich die großen Meinung machenden oder 
häufi g nur den common sense registrierenden Zeitungen „die Verfassungslehrer“ zu 
den jeweiligen Streitfragen und registrieren ihre Ideen in zwei Spalten. In die eine 
Spalte kommt, wer Weiß antwortet, in die andere, wer Schwarz antwortet (und viel-
leicht in eine dritte Spalte kommt, wer mit Grau antwortet, um nichts Falsches zu 
sagen, und wer zunächst keine Stellung nimmt, um schließlich der Meinung zu fol-
gen, die an den Schaltstellen der Macht überwiegt). Zu diesen Grundfragen sei nur 
eine Liste von Beispielen gegeben:

(a) Ist die Verfassung, die wir bearbeiten und auslegen, ein allgemeiner und dauer-
hafter Entwurf des zivilen und politischen Lebens, der sich im großen Strom des 
neueren Konstitutionalismus hält und von seinen konkreten geschichtlichen Entste-
hungsbedingungen daher relativ unabhängig ist? Oder ist sie im Gegenteil Ergebnis 
einer Reihe partikulärer und kontingenter Kompromisse zwischen längst nicht mehr 
existierenden politischen Kräften aus einer Zeit, die mit der unsrigen wenig oder 
nichts mehr gemein hat? Gibt es heute noch Zukunftserwartungen, die in die gegen-
wärtige Verfassung gelegt werden, oder nicht? Und wenn ja, welche?

(b) Noch davor stellt sich die Frage nach dem „Stand der Erinnerung“ an den 
Gründungsmythos der Republik. Wie steht es um jene geistige Kraft, ohne die keine 
Verfassung von einer Generation zur anderen weitergelten kann, weil sie die Gene-
rationen in der Kontinuität einer gemeinsamen geschichtlichen Erfahrung aneinan-
der bindet? Welche Idee haben wir von den Ereignissen, die nach dem Fall des Fa-
schismus über die Fortsetzung des Krieges in unserem Land und über den Wider-
stand der Resistenza zur verfassungsgebenden Versammlung und zur Verfassung 
geführt haben? Welche Wirkung hat der Revisionismus der nationalen Geschichts-
schreibung unter uns? Hat er etwa die Bedeutung jenes „brennenden Dornbuschs“ 
eines Giuseppe Dossetti verdrängt, der einst die Väter der Verfassung bewegte und an 
den Umberto Allegretti in seinem Referat6 zur Eröffnung dieser Tagung der Verfas-
sungslehrer erinnert hat?

6 U. Allegretti, Gli apparati organizzativi e la democrazia (2011), www.associazionedeicostituziona
listi.it
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(c) Ist die Verfassung eine Urkunde, die einen Bruch in unserer Verfassungserfah-
rung bedeutet, oder steht sie ideologisch nur in einer Kontinuität, ohne einer der 
Vergangenheit gegenüber authentisch regenerierenden Kraft Ausdruck zu verleihen 
und ohne eine neue Verfassungsepoche zu eröffnen? M.a.W.: Wie sollen wir den 
Wert der Verfassung im gesamten Zeitrahmen der Erfahrungen unserer nationalen 
Einheit und im Verlaufe ihrer verschiedenen Entwicklungsphasen bis hin zu jener 
einschätzen, die der Republik unmittelbar voraus ging?

(d) Stellt in dieser zweiten Linie der Pluralismus der Parteien gegenüber der Ein-
parteienherrschaft des Faschismus eine Neukonzeption des politischen Lebens für die 
Demokratie dar oder nur die Fortsetzung einer Besitzergreifung der Institutionen 
durch Parteienherrschaft? Hat den Platz der einen Partei eine Mehrzahl von Parteien 
eingenommen, ohne dass sich etwas in der Sache geändert hat?

(e) Ist das auf den politischen Parteien errichtete parlamentarische Regierungssys-
tem Ausdruck einer heute noch gültigen Idee partizipativer und deliberativer Politik, 
die an die verhältnismäßige Repräsentation anknüpft, oder ist die Idee der Zukunft 
die auf einen bipolaren Wettbewerb gegründete sog. „entscheidende Demokratie“, 
die sich an die mehrheitliche Repräsentation und an Mehrheitsprämien im Wahlsys-
tem bindet? Hat die Demokratie, die wir im Sinn haben, die Form des Kelsenschen 
Kompromiss oder eines sich durchsetzenden politischen Führers?

(f ) Mit dieser Alternative verknüpft sich auch die Antwort auf die Frage nach dem 
Fortbestand der „verfassungsrechtlichen Unterscheidung“, der Differenz zwischen 
Sein und Sollen in der Verfassungsmaterie. Kann eine vollendete Tatsache von uns 
als normative Tatsache anerkannt werden, die es zulässt, alle möglichen Folgerungen 
abzuleiten? M.a.W.: Ist die Verfassung im normativen Sinn immer noch dieselbe oder 
hat sie sich in ihrer Substanz gewandelt, auch ohne ihre Form geändert zu haben? 
Lassen sich die Änderungen der Formel des Wahlsystems noch als dem Schema der 
parlamentarischen Demokratie immanent verstehen oder müssen wir sie als Elemente 
eines neuen Demokratiemodells anerkennen, das nicht mehr der von den Verfas-
sungsvätern gewollten Demokratie entspricht?

(g) Ist die Verfassung ein Gesellschaftsprojekt oder doch wenigstens die Spur eines 
Pfades, den die Idee einer möglichen und erstrebenswerten Gesellschaft führt (so die 
abgemilderte These von Massimo Luciani in seinem Beitrag zur Tagung der Verfas-
sungslehrer7)? Oder ist sie nur eine Verbriefung von Individualrechten als Waffen 
und Rüstungen für einen Wettbewerb ohne Gemeinwohlzwecke, in dem der Erfolg 
nur mit der Durchsetzung der Interessen der Stärkeren identifi ziert wird?

(h) Diese Alternative ist entscheidend auch für das Freiheitsverständnis, das Ver-
ständnis der letzten Grundlage der Verfassung selbst. Freiheit oder Befreiung? Von 
der Beantwortung dieser Frage hängt der effektive Wert, die Verstärkung oder 
Dämpfung der Wirkungskraft zentraler Bestimmungen der Verfassung ab, von 
Art.  18, in dem einige die Arbeit als Grundlage der Republik durch die Wettbe-
werbsfreiheit ersetzen möchten, über die Gleichheit in Art.  3, speziell in seinem 

7 M. Luciani, Costituzione, Stato, Economia, www.associazionedeicostituzionalisti.it.
8 „Italien ist eine demokratische, auf die Arbeit gegründete Republik.“
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zweiten Absatz,9 und Art.  410, der Arbeit als Recht und nicht als bloßem Ergebnis 
wirtschaftlicher Tatsachen, bis hin zur Garantie der Steuerprogression in Art.  53, ja 
generell zu allen Grundsatznormen der Verfassung, die soziale Rechte betreffen.

(i) Zum letzten Punkt wurde jüngst erneut die Frage nach der normativen Geltung 
und unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Grundsatznormen auf konkrete soziale Be-
ziehungen aufgeworfen, eine Frage, die längst begraben und der Verfassungsarchäo-
logie überlassen schien. Die Theorie der nicht unmittelbar rechtwirksamen, nur 
„programmatischen Normen“ wurde wieder ausgegraben. Auf ihrer Grundlage 
wurde von den Kammern des Parlaments ein Verfassungsstreitverfahren gegen den 
Kassationsgerichtshof in einem Fall angestrengt, der den Namen von Eluana Englaro 
trägt.11 Waren sich die Verfassungslehrer in dieser dramatischen Angelegenheit wirk-
lich einig in der Beurteilung der Wirksamkeit der Grundsatznormen der Verfas-
sung?

( j) Dieses Verfahren hat auch Licht auf eine weitere Divergenz unter uns gewor-
fen, die die Rolle der Rechtsprechung in ihrem Verhältnis zur Politik und zur Ge-
setzgebung betrifft. Handelte es sich in diesem Fall um eine pathologische Über-
schreitung der Schranken dieser Gewalt oder um die unvermeidbare und daher phy-
siologische Übernahme einer Rolle, die im Verfassungsstaat allen Gerichten zu-
kommt, wenn sie „Recht sprechen“?

(k) Auf der obersten Stufe der Skala der Unentschiedenheiten stehen sogar Zwei-
fel, die die Natur des Rechts betreffen. Ist Recht nur das Gesetz, d. h. die in (auch 
Verfassungs-)Gesetzesform gekleidete Rechtsmacht, oder ist Recht eine Synthese aus 
dem Gesetz und etwas, das nicht Gesetz in diesem Sinne ist? Es ist die Frage nach der 
doppelten Seele des Rechts, die Art.  20 Absatz 3 der deutschen Verfassung und 
Art.  103 der spanischen Verfassung andeuten, nach denen die öffentlichen (verwal-
tenden und rechtsprechenden) Gewalten „Gesetz und Recht“ unterworfen sind. Bei 
uns fi nden wir keine vergleichbare Spur der Frage im Verfassungstext, aber sie reicht 
insofern auch über die jeweiligen Textformeln hinaus, als sie sich aus der Eigenart des 
Verfassungsstaates selbst oder doch aus unseren Anschauungen hiervon ergibt.

(l) Ganz oben auf der Skala unserer Unentschiedenheiten steht zuletzt die Annah-
me oder Ablehnung jener (Denk-)Richtung der Verfassungslehre, für die der Name 
des „Neokonstitutionalismus“ geläufi g ist. Ihm widersetzt sich als methodologische 
Grundhaltung ein fortdauernder Verfassungspositivismus (abgemildert und versüßt 
in der auf Alessandro Pace zurückgehenden Formel des „(wohl) temperierten Positivis-
mus“)12. Diese Frage impliziert viele weitere Probleme, speziell zum Verfassungsbe-
griff, und kann hier deshalb nur angerissen werden.

Wenn es ein Auseinandergehen in diesen Punkten gibt, dann ist der Blick auf sie 
zu schärfen und müssen sie hervorgehoben werden, allerdings nicht um lediglich die 

9 „Es ist Aufgabe der Republik, die Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Art zu beseitigen, die 
durch die Freiheit und Gleichheit der Bürger tatsächlich beschränken und so die volle Entwicklung der 
Person und die wirksame Teilnahme aller arbeitenden Menschen an der politischen , wirtschaftlichen 
und sozialen Organisation des Landes hindern.“

10 „Die Republik erkennt allen Staatsbürgern das Recht auf Arbeit zu und fördert die Bedingungen, 
durch die dieses Recht verwirklicht warden kann.“

11 Corte costituzionale, Urteil Nr.  334/2008, Europäische Grundrechte Zeitschrift 2009, 198 ff., 
234 ff. (Rechtsmässige Einstellung der künstlichen Ernährung einer Komapatientin).

12 A. Pace, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quaderni costituzionali, 1/2001, S 60.
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Grundlinien eines Konfl ikts zu markieren. Es geht darum aufzuzeigen, wie tief und 
wie weit das Bedürfnis geht, dem Beruf der Verfassungsrechtswissenschaft entspre-
chend ihn beizulegen bzw. sich und die Dinge wieder zusammen zu setzen (ricompo-
sizione).

5. Zwei Daseinsformen

Handelte es sich bisher gewissermaßen um die Diaspora der Ideen der Verfas-
sungslehre, so ist nun auf eine andere, sozusagen „berufl iche“ Zerstreuung einzuge-
hen, die von dieser ideellen Diaspora ermöglicht, legitimiert bzw. gefördert wird.

Zur Orientierung können wir auf eine Unterscheidung zurückgreifen, die die 
gesellschaftliche Stellung der geistigen Berufe betrifft und auf Antonio Gramsci zu-
rückgeht. In seiner tiefgehenden Überlegung zur sozialen Rolle der „Intellektuellen“ 
hat Gramsci zwei Formen ihres Daseins in der Fremdansicht und in der Selbstwahr-
nehmung unterschieden. Die Intellektuellen sind entweder eine autonome und un-
abhängige Gruppe der Gesellschaft oder eine spezialisierte Gruppe der Gesellschaft, 
die sich gewissermassen eine „Ergänzung“ der Machthaber in der Wirtschaft und in 
der Politik bildet.13 M. a. W. und brutaler gefragt: Leben die Intellektuellen ihren 
eigenen Beruf und fi nden sie in ihm den Grund ihrer eigenen Existenz oder leben sie 
nur wie Parasiten, die nicht unbedingt nutzlos sind, aber anderen gesellschaftlichen 
Gruppen nutzen, mit denen sie Schulter an Schulter arbeiten und denen sie ideolo-
gische Dienste erweisen, indem sie ihren materiellen Interessen eine geistige Form 
geben? Sind sie eine eigene Einrichtung oder, wenn man so will, eine Ausstattung 
der Macht?

Diese Alternative ist eng verbunden mit der von Mario Dogliani zu Beginn der 
Tagung aufgeworfenen Frage nach der „Aufgabe“ dessen, der einen geistigen Beruf 
ausübt. Gramsci hatte seiner Unterscheidung klug hinzugefügt, das Problem sei viel-
schichtig aufgrund der verschiedenen Formen, in denen sich die verschiedenen Ka-
tegorien von Intellektuellen und ihre Beziehungen zu anderen Gruppen und zu den 
Inhabern anderer sozialer Gewalten im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Ich 
würde meinerseits anmerken, dass generalisierte und klare Zuordnungen schwieriger 
geworden sind durch das Fliessen und Durchdrungensein der intellektuellen Welt, 
die keine Entsprechung in anderen Bereichen menschlicher Tätigkeiten fi ndet.

Wir können zwei Extreme defi nieren: Einerseits geht es um die Herstellung von 
Ideen, die nur das Denken als Herrscher und als vorrangiges Ziel anerkennen, und 
andererseits um die Herstellung von Ideen, die andere Herrscher und das Handeln als 
vorrangiges Ziel anerkennen. Zwischen diesen beiden Polen, der unergiebigen freien 
intellektuellen Belanglosigkeit und der das freie Denken korrumpierenden Unter-
würfi gkeit, existieren viele Zwischenlagen. Extrem gewendet kann man sagen: wenn 
wir frei sind, sind wir überfl üssig, wenn wir nützlich sind, sind wir nicht frei. Diese 
Tendenzen haben aus verschiedenen, ja entgegen gesetzten Gründen die Unfähigkeit 
der Intellektuellen als solcher gemein, eine konstruktive gesellschaftliche Funktion 
auszuüben. Sie verurteilen sie zur Bedeutungslosigkeit und geben sie letztlich auch 

13 A. Gramsci, Pensare la democrazia. Antologia dai „Quaderni dal carcere“, Torino, 1997, S.  307 ff.
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der Verachtung preis. In ihrer Gesamtheit werden diejenigen, die sich intellektuellen 
Tätigkeiten widmen, zerrieben und unergiebig.

Was nun uns als Verfassungslehrer betrifft, ist es an der Zeit, über die Gefahren 
nachzudenken, die wir gerade durch die Zerstreuung der geistigen Grundlagen un-
seres Berufs laufen. Unser Wirken läuft Gefahr, in tausend Rinnsale zu zerfl ießen. 
Die Zerstreuung ergibt sich aus der Unfähigkeit, die Grundanliegen unserer geisti-
gen Bemühungen zu bestimmen und hierauf unsere Kräfte zu richten. Deshalb über-
setzen sich die Freiheit und Unabhängigkeit, die wir zu Recht als Vorrecht beanspru-
chen, nicht in die Qualität der Funktion einer Gemeinschaft, die sich einer gemein-
samen Aufgabe bewusst ist, sondern eher in einen kaum zu rechtfertigenden Anspruch 
auf einen „Status“. So kommt es auch leicht zur Ironie über den Dünkel der Intellek-
tuellen, über ihre leere Aufgeblasenheit und schließlich über ihre Nutzlosigkeit, über 
ihr Parasitenelend: alles konzentriert in dem jüngst wieder aufgetauchten Wort vom 
„Kulturabfall“ („culturame“).

In dieser Situation der Zerstreuung fl üchten sich manche in die reine Spekulation 
als Selbstzweck, eine Flucht aus der Wirklichkeit. Manche versuchen sich irgendwie 
mit den Machthabern der Wirtschaft und Politik zu arrangieren, um „Ratgeber“ zu 
werden. M.a.W.: Es besteht die Gefahr, dass der „Ratgeber“ den „Intellektuellen“ 
ersetzt. Unsere Welt wird immer reicher an Beratern und immer ärmer an Intellek-
tuellen. Man kann sogar lachen darüber, stellt man sich den „Ratgeber“ nur einmal 
als die heutige Version von Gramsci’s „intellettuale organico“ vor. Dieser verbündete 
sich mit den großen geschichtlichen Wirkkräften der Gesellschaft, um die „Hegemo-
nie“ zu erringen und einer gewiss zweideutigen, aber unzweifelhaft grandiosen Auf-
gabe zu widmen. Die „Ratgeber“ dagegen verschwinden im unerschöpfl ichen Wald 
der Ministerien, Anstalten, Institute, Stiftungen, Betriebe usf. und binden sich an die 
kleinen oder großen Machthaber, bieten ihnen intellektuelle Dienste und erhalten im 
Gegenzug Schutz, Gefälligkeiten, Bezüge. Sie kennen sich untereinander „persön-
lich“, sind sich aber ihrer „Funktion“ nicht bewusst. In ihrer Gesamtheit erfüllen die 
Ratgeber keineswegs die ihnen von der Gesellschaft zugedachte intellektuelle Funk-
tion und sind gerade dann gelähmt, wenn sie einmal nicht als bedeutungslose Einzel-
ne, sondern in ihrer Gesamtheit als Träger einer Wissenschaft eine Stellung zu neh-
men gefordert sind, der ein besonderes Gewicht zukommen sollte.

6. Versuchungen

Man wird einwenden: Was ist daran schlecht, wenn derjenige, der befi ehlt, durch 
jemanden informiert und erleuchtet wird, der die Dinge kennt, von denen er redet? 
Daran ist gewiss nichts Schlechtes, solange der Ratgeber nicht gewissermaßen in das 
„Organigramm“ des jeweiligen Machthabers eintritt. Diese Grenze leuchtet theore-
tisch ein, bleibt freilich praktisch vage. In einem Fall behält man die Freiheit, im 
anderen verliert man sie, gewiss freiwillig, aber nicht folgenlos. Es gibt so etwas wie 
die Erwartung oder die Hoffnung etwas zu erreichen und deshalb nimmt man Ein-
ladungen an. An dieser Tagung darf man nicht fehlen, denn wenn man fehlt, sieht es 
so aus, als ob man „nicht dazu steht“. So verliert man seine Zeit und vergeudet sein 
Leben in pseudo-kulturellen Veranstaltungen, denn „man weiß ja nie“, irgendeine 
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